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Zur Rechtssicherheit gehört, dass staatliche Institutionen innerhalb ihrer Amtsperiode 

grundsätzlich Bestand behalten und nicht durch Änderungen des sie betreffenden 

Regelwerkes abgelöst werden können. Dies gilt auch für einen Richterwahlaus-

schuss, dem für die Dritte Staatsgewalt erhebliche Bedeutung zukommt.  

 

Im Ausgangspunkt verfügen die Landesregierungen über die Personalhoheit bei der 

Richteranstellung. Machen die Länder – wie das Land Schleswig-Holstein – von der 

Ermächtigung in Art. 98 Abs. 4 GG Gebrauch, dann sind sie auf das dort vorgegebe-

ne Modell der gemeinsamen Entscheidung des Landesjustizministers mit einem 

Richterwahlausschuss festgelegt. Dabei stehen den Ländern zwar Gestaltungsspiel-

räume zu, sie sind aber an die grundgesetzlichen Vorgaben, insbesondere an Ver-

fassungsprinzipien wie Rechtssicherheit und Vertrauensschutz gebunden (vgl. dazu 

Morgenthaler, in: BeckOK Grundgesetz, Epping/Hillgruber, 41. Ed. (15.02.2019), GG 

Art. 98 Rn. 19). Der Gesetzgeber hat außerdem zu beachten, dass der Richterwahl-

ausschuss kein Parlamentsausschuss im Sinne von Art. 23 der Landesverfassung 

Schleswig-Holstein ist. Es handelt sich vielmehr um ein außerhalb des Landtages 

verortetes Gremium, dem das Recht zur Mitwirkung an Personalentscheidungen in 

der Justiz eingeräumt wird. 

 

Nach den Entwürfen sollen gemäß einem neuen § 15 Abs. 1 Satz 1 des Landesrich-

tergesetzes S.-H. zwei Fraktionen oder 18 Abgeordnete unter bestimmten Voraus-

setzungen verlangen können, dass der Richterwahlausschuss neu gewählt wird. 

Damit würde die Möglichkeit geschaffen, in den bestehenden Richterwahlausschuss 

umfassend einzugreifen. Dies würde das berechtigte Vertrauen des Bürgers in eine 

kontinuierliche Personalauswahl der Dritten Staatsgewalt beeinträchtigen. Denn die 

Neuwahl würde es ermöglichen, sämtliche parlamentarischen Mitglieder des Aus-

schusses auszuwechseln, ebenso die nicht-parlamentarischen - gleichgültig, auf 

welche Vorschlagslisten man dabei zurückgreift. Gravierender könnte ein Eingriff in 

eine bestehende Institution kaum sein.  

 

Dabei bietet bereits die jetzt bestehende Regelung alle Entscheidungsmöglichkeiten, 

um Personalveränderungen einzelner Ausschussmitglieder hinreichend Rechnung zu 

tragen. Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2 LRiG in der geltenden Fassung hat der Land-

tag in den Fällen des § 16 Abs. 1 bis 3 LRiG unverzüglich eine Ersatzwahl vorzu-
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nehmen, die für Mitglieder nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 LRiG aufgrund neuer Vor-

schläge aus der Mitte des Landtages erfolgt. Daher bestehen nach Ansicht des 

Schleswig-Holsteinischen Richterverbandes erhebliche Zweifel an der Erforderlich-

keit der geplanten Neuregelung.  

 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Landtag, nachdem eine Land-

tagsabgeordnete auf ihre Mitgliedschaft im Richterwahlausschuss verzichtet hat, sei-

ner gesetzlichen Pflicht zu einer unverzüglichen Ersatzwahl nicht nachgekommen ist. 

Dies ist für den Schleswig-Holsteinischen Richterverband nicht nachvollziehbar. 

Denn schon deshalb können Entscheidungen des Richterwahlausschusses bereits 

zum jetzigen Zeitpunkt – insbesondere aus der Sicht unterlegener Bewerber – An-

satzpunkte für verfahrensrechtliche Beanstandungen bieten.  

 

Die Akzeptanz von Personalentscheidungen des Ausschusses wird auf Basis der 

beabsichtigten Neuregelung weiter abnehmen. Bereits die öffentliche Debatte im 

Kontext des Gesetzgebungsverfahrens hat die Kollegenschaft erheblich verunsichert. 

Konkret muss nach Ansicht des Schleswig-Holsteinischen Richterverbandes befürch-

tet werden, dass beispielsweise die noch im November 2019 anstehenden Personal-

entscheidungen nicht bestandskräftig werden, sondern schon wegen einer etwaigen 

kurzfristigen Neuwahl des Richterwahlausschusses verwaltungsrechtlich angefoch-

ten werden würden. Dies sind zusätzliche, nicht zu rechtfertigende Risiken einer 

Neuregelung, derer es schon im Ansatz gar nicht bedarf.  




